
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 
 

Vorlage Nr. 059/07/1 
 
 

Betreff: 
 

Öffnungszeiten der neuen Stadtbibliothek 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

30.01.2007 Berichterstattung 
durch: 

Frau Ehrenberg 
Herrn Möller 
Frau Wigger 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
1303 Stadtbücherei 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 

für 2007 16.000 € 

für 2008 53.000 € 
für 2009 ff 71.000 € 

 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 059/07/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Auf Empfehlung des Kulturausschusses fasst der Haupt- und Finanzausschuss 
folgenden Beschluss: 
 
Die Stadtbibliothek soll nach ihrem Umzug in das Rathauszentrum mit einer wö-
chentlichen Öffnungszeit von 25 Stunden beginnen, die im Jahr 2008 stufenweise 
auf 35 Stunden erhöht wird. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss erweitert den Stellenplan um eine Stelle für ei-
ne(n) Diplombibliothekar(in). Die Stelle, die ab dem 1. August 2007 besetzt wer-
den soll, ist extern auszuschreiben. Die dadurch im Jahr 2007 entstehenden Per-
sonalkosten sind im Budget des Fachbereiches 1 zu erwirtschaften. 
 
 
Begründung: 
  
Auf die Ursprungsvorlage 059/07 wird verwiesen. 
 
Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung 29. Januar 2007 abweichend vom Be-
schlussvorschlag der Verwaltung die o.g. Beschlussempfehlung unterbreitet. 
 
 


